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Frist endet am 1. April 2024
Die Übergangsfristen für die in den Ziffern 5 und 6 des § 9 VSG 4.1 
genannten baulichen Veränderungen enden. Rinderhalter sind ver-
pflichtet, bis zum 1. April 2024 eine Bullenbucht sowie Fixier- und 
Separiereinrichtungen in Altställen zu installieren.

Für Ihre Sicherheit
Auf unserer Webseite erhalten Sie die Unfallverhütungsvorschrift 
zum Download und weitere Informationen zur VSG 4.1, darunter: 

	• Antworten auf häufig gestellte Fragen

	• Übersicht mit Ihren Ansprechpartnern

	• Presse- und Fachartikel

	• Checklisten, Gefährdungsbeurteilungen und mehr

Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne.


